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HH-Stelle: 1/512/768
Der Gemeinderat der Marktgemeinde Judendorf-Straßengel hat in seiner öffentlichen Sitzung am 27. November 2007 [TOP 7] die

Richtlinien über die Gewährung

von Beiträgen anlässlich der Geburt eines Kindes

lt. GRB vom 09.12.1997 [TOP 9] – zuletzt geändert lt. GRB vom 10.12.2001 [TOP 14 / 2. Beschluss / Artikel IV] und 26.11.2002 [TOP 10] - wie folgt abgeändert und gleichzeitig als Verordnung wieder verlautbart:

§ 1

Allgemeines

1. Die Marktgemeinde Judendorf-Straßengel gewährt für die - anlässlich der Geburt eines Kindes - nach dem jeweils gültigem Mutter-Kind-Pass vorgeschriebenen und ordnungsgemäß erfolgten bzw. durchgeführten ärztlichen Untersuchungen finanzielle Beiträge.

2. Die Beiträge werden entsprechend § 3 - auf Antrag - in drei voneinander unabhängigen Teilbeträgen ausbezahlt.

§ 2

Anspruchsberechtigung

1. Anspruchsberechtigt auf Beiträge nach § 1 Abs. 1 ist grundsätzlich die leibliche Mutter des geborenen Kindes. Zum Zeitpunkt der Antragstellung müssen beide gemeinsam bereits mindestens 1 Jahr ununterbrochen - nach den geltenden Bestimmungen des § 1 Abs. 7 Meldegesetz 1991 BGBl.Nr. 9/1992 i.d.j.g.F. - ihren Hauptwohnsitz in der Marktgemeinde Judendorf-Straßengel begründet haben. Des Weiteren muss das Kind österreichischer Staatsbürger sein.

2. Im Falle des Todes - oder der behördlichen Entziehung des Sorgerechts für das geborene Kind - sind der leiblichen Mutter jene Personen gleichgesetzt, welche auf Grund eines gültigen Gerichtsbeschlusses oder einer anderweitigen behördlichen Verfügung die Aufsichts-, Unterhalts- und Sorgepflicht des Kindes übertragen bekommen haben.
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§ 3

Antragstellung und Höhe der Beiträge

	1. Teilbetrag:


(Beantragung innerhalb eines Jahres, gerechnet ab dem Tag, an dem das Kind das 1. Lebensjahr vollendet hat.)


	€  75,00



	2. Teilbetrag:


(Beantragung innerhalb eines Jahres, gerechnet ab dem Tag, an dem das Kind das 2. Lebensjahr vollendet hat.)


	€  75,00



	3. Teilbetrag:

(Beantragung innerhalb eines Jahres, gerechnet ab dem Tag, an dem das Kind das 4. Lebensjahr vollendet hat.)


	€  75,00




Der Antrag ist von der anspruchsberechtigten Person - innerhalb der oben genannten Fristen - mit dem aufgelegten Formular (Beilage A dieser Richtlinien) zu stellen und bei der Gemeinde-Finanzverwaltung der Marktgemeinde Judendorf-Straßengel einzubringen.

§ 4

Voraussetzungen

1. Voraussetzungen für die Gewährung der Beiträge sind jedenfalls die nach dem Mutter-Kind-Pass vorgeschriebenen und auch ordnungsgemäß erfolgten ärztlichen Untersuchungen; wobei ausnahmslos die Bestätigung des untersuchenden Arztes als Erfüllung dieser unumgänglichen Voraussetzung anzusehen ist.
2. Somit sind von der anspruchsberechtigten Person bei einer Beantragung der jeweiligen Beiträge folgende Dokumente vorzulegen:

· Antragsformular 

· Mutter-Kind-Pass-Bestätigungen (Bestätigungen des untersuchenden Arztes)
· Meldenachweis

§ 5

Weiteres

1. Zu Unrecht bezogene Beiträge sind zurückzuzahlen.
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2. Bei den im § 3 genannten Fristen handelt es sich um Fallfristen. Somit ist ein verspätet eingebrachter Antrag nicht mehr zu behandeln.

3. Die Vollziehung dieser Richtlinie hat einerseits durch das Gemeinde-Meldeamt (Bestätigung der gemachten Angaben - personenbezogene Daten, Wohnadresse usw.) und andererseits durch die Gemeinde-Finanzverwaltung zu erfolgen.

§ 6

Inkrafttreten

1. Die Richtlinien über die Gewährung von Beiträgen anlässlich der Geburt eines Kindes treten mit 01. Jänner 2008 in Kraft.
2. Mit dem Inkrafttreten dieser Richtlinien treten gleichzeitig alle bisher gefassten Beschlüsse über die Gewährung von Beiträgen anlässlich der Geburt von Kindern (u. a. auch über die Ausgabe von Geburtengutscheinen) außer Kraft.

Für den Gemeinderat:

                                                                                                       Der Bürgermeister:

                                                                                                            (Harald Mulle)

	angeschlagen am:
	28. November 2007

	abgenommen am:
	13. Dezember 2007
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Antrag zwecks Gewährung des

	
	1. Teilbetrages

	
	2. Teilbetrages

	
	3. Teilbetrages


anlässlich der Geburt eines Kindes


An die


Marktgemeinde Judendorf-Straßengel


Gemeinde-Finanzverwaltung


Hauptplatz 1

8111
Judendorf - Straßengel

Abschnitt I

	Angaben zur antragstellenden Person:



	Familien- und Vorname [auch frühere Namen]:


	

	Versicherungsnummer / Geburtsdatum:


	

	Staatsbürgerschaft:


	

	Wohnadresse:


	


Abschnitt II

	Angaben über das Kind:



	Familien- und Vorname:


	

	Versicherungsnummer / Geburtsdatum:


	

	Staatsbürgerschaft:


	

	Verwandtschaftsverhältnis zur Antragstellerin:


	


- 2 -

Abschnitt III

	Barzahlung des beantragten Betrages:


	ja *)
	nein *)


Zutreffendes ankreuzen !

o d e r :

	Bankkonto für die Überweisung der Beihilfe:



	Bankinstitut:


	

	Bankleitzahl:


	

	Konto-Nummer:


	


Abschnitt IV

Ich versichere und bestätige hiermit, dass ich die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig gemacht habe und mir überdies die vom Gemeinderat der Marktgemeinde Judendorf-Straßengel erlassenen „Richtlinien über die Gewährung von Beiträgen anlässlich der Geburt eines Kindes“ uneingeschränkt bekannt sind.

_____________________________

                                                                                                                          (AntragstellerIn)

Beilagen:

· Mutter-Kind-Paß-Bestätigungen (in Kopie)

	Bestätigung des Meldeamtes:



	Das Meldeamt der Marktgemeinde 8111 Judendorf-Straßengel bestätigt hiermit, dass die in den Abschnitten I und II genannten Personen gemeinsam im Haushalt mit der Wohnadresse



	                8111 Judendorf-Straßengel,



	behördlich mit Hauptwohnsitz gemeldet sind.



	Judendorf-Straßengel, am ________________                                         Für den Bürgermeister:

                                                                                                                    i.A.:                             _.                                                                                   
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